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A. Steuerfahndung, Durchsuchung 
 
1. Wer ist betroffen 
Jeden Mandanten kann es treffen. 
Folgen: Durchsuchungsbeschluss für Betrieb und Privatwohnung, Auto, Ferienhaus, evtl. Bank 
etc. Beschlagnahme von „Beweismitteln“, ja evtl. sogar vorübergehende Festnahme. 
 
Jede Steuerberaterin, jeden Steuerberater kann es treffen. 
Wenn die Fahndungsbeamten der Ansicht sind, dass es für den Erfolg der Fahndung von Vorteil 
ist, Hausdurchsuchungen nicht nur in den Betriebs- und Privaträumen des Mandanten, sondern 
auch in den Räumen des steuerlichen Beraters durchzuführen, können und werden sie einen 
entsprechenden Durchsuchungsbeschluss beantragen und vom Gericht auch bekommen. 
Folgen: Durchsuchungsbeschluss für die Kanzlei, Beschlagnahme von „Beweismitteln“. Das 
kann im schlimmsten Fall zum vorübergehenden Stillstand der Kanzlei führen. 
 
Erstes Zwischenergebnis: Da es jeden treffen kann, sollte man eine angemessene Vorsorge 
treffen. Hierfür sollen die nachfolgenden Unterlagen als Grundlage dienen. 
Da Steuerfahndung mit Durchsuchungsbeschluss für die Räume der Kanzlei nicht zum Alltag 
gehört, sollte man die Vorsorgemaßnahmen in regelmäßigen nicht allzu langen Abständen über-
prüfen und gleichzeitig die Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiter wiederholen. 
Es gilt ein ausgewogenes Maß zwischen notwendiger und vermeidbarer Belastung zu finden. 
 
 
2. Eigene Vorbereitung: 
Frühaufsteher könnten vor der Steuerfahndung im Büro sein oder die Fahnder wartend vor der 
Kanzleitüre antreffen. Wenn die Mitarbeiter vor dem Kanzleiinhaber anwesend sind, wird man die 
Fahnder in den Räumen der Kanzlei antreffen, wenn man diese betritt. 
Wie auch immer: Der Schock sitzt.  
Eine kurze Ratlosigkeit überkommt einen. 
Bitte, keine übereilten Schritte. Sie brauchen eine kurze Auszeit, um sich zu konzentrieren. Sie 
brauchen einen stillen Platz – warum gehen Sie nicht im wahrsten Sinn des Wortes auf „Ihr stilles 
Örtchen“? Führen Sie dort ein Selbstgespräch. Es könnte folgenden Inhalt haben: 
Jetzt heißt es, ruhig bleiben.  
Leicht gesagt? Ich habe mich mental auf plötzlich auftretende Krisenfälle vorbereitet: Z.B.: Ich 
nehme mir ganz bewusst ein paar Sekunden, um mich auf mich selbst zu besinnen. Ich lenke 
meine Gedanken auf einen fernen Zeitpunkt, z.B. 6 Monate weiter. Von da aus zurück geblickt, 
ist die Bedeutung der derzeit sehr großen Probleme geringer. Vor allem möchte ich mich in 6 
Monaten nicht über mich ärgern, weil ich jetzt etwas falsch gemacht habe. Die kurze Auszeit ist 
zu Ende und sie hat geholfen!!. 
Und jetzt werde ich aktiv – ich übernehme die Initiative. 
1. Ich bin höflich. Ich bin zuvorkommend. Ich bin selbstbewusst. 
2. Ich weiß, dass mindestens drei Beamte erschienen sind. 
3. Ich biete Ihnen in meinem Besprechungszimmer Platz an. 
4. Ich bestehe darauf, dass der Fahndungsleiter an der Besprechung teilnimmt. 
5. Ich weiß, dass die Fahnder misstrauisch sind und ggf. sicherstellen möchten, dass nie-

mand die Kanzlei verlässt, um Beweisstücke zu entfernen. Daher werde ich es nach Mög-
lichkeit stillschweigend so einrichten, dass einer der Fahnder die Eingangstüre der Kanzlei 
im Auge behalten kann. Ich respektiere diesen Umstand stillschweigend, ohne ihn anzu-
sprechen. 

6. Ein vorher bestimmter leitender Mitarbeiter kommt zu mir und weicht nicht von meiner 
Seite, so lange die Fahnder im Hause sind. Er wird sich Notizen machen, die später zu ei-
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nem Protokoll verarbeitet werden. 
7. Das Anbieten von Kaffee oder Getränken unterlasse ich, weil es abgelehnt werden wird. 
8. Meine Mitarbeiter sind geschult und werden, ohne dass ich es anordne, sofort folgendes für 

mich und den bei mir befindlichen Mitarbeiter erledigen: 
a. Es werden keine Telefongespräche durchgestellt. 
b. Mein Handy wird ausgeschaltet, da Fahnder während der Hausdurchsuchung allen 

Telefongesprächen, deren Inhalt sie nicht mitbekommen, äußerst misstrauisch ge-
genüber stehen.  

c. Alle für den heutigen Tag vereinbarten Termine werden durch einen Mitarbeiter mei-
ner Kanzlei abgesagt. Begründung: Aufgrund eines sehr wichtigen privaten Termins 
ist der Chef (der leitendende Mitarbeiter) verhindert. 

d. Der Rechtsanwalt der Kanzlei wird informiert und gebeten, möglichst umgehend zu 
erscheinen. 

9. Ich bitte um die Vorlage der Dienstausweise aller anwesenden Beamten.  Ich notiere  die 
Namen, die Dienstgrade, die diensthabende Behörde und die Rollen der Beamten  inner-
halb des anwesenden Teams. 

10. Ich lasse mir den Durchsuchungsbeschluss aushändigen. 
11. Ich lese in aller Ruhe den Inhalt des Durchsuchungsbeschlusses. Gleichzeitig prüfe ich (in 

Gedanken, keineswegs als Diskussion mit den Fahndern), ob er einen konkreten 
Tatvorwurf enthält. In gleicher Weise prüfe ich, ob die Beweismittel, die sichergestellt wer-
den sollen, konkret beschrieben sind. 
a. Es geht um die Daten eines Mandanten oder einer Gruppe von Mandanten, z.B. einer 

Gesellschaft und ihrer Gesellschafter. Wenn diese nicht mehr Mandanten sind (und 
die Kanzlei hat deren Unterlagen rechtzeitig zurück gegeben), wird dies erläutert. Ich 
erkläre: „Es befinden sich keine nicht beschlagnahmefreien Unterlagen im Haus.“ 
Oder wie b. 

b. Der Durchsuchungsbeschluss betrifft (einen) Mandanten, (der) die aktiv (ist) sind. Die 
gesuchten Beweismittel befinden sich ganz oder teilweise in der Kanzlei. Ich erkläre 
den Fahndern, dass sie zur Vermeidung der Durchsuchung zum Zweck der Be-
schlagnahme herbeigeschafft1 werden. 

 
Zweites Zwischenergebnis: 
Ich muss vermeiden, dass die Fahnder meine ganze Kanzlei durchsuchen und alles auf den Kopf 
stellen. Ich gehe davon aus, dass sie zu diesem Mittel auch nur greifen wollen und werden, wenn 
ich die gesuchten Dokumente zum Zweck der Beschlagnahme nicht herbeischaffe. 

                                                           
1 Die freiwillige Herausgabe von Unterlagen kann zu Rechtsnachteilen führen. Um zu vermeiden, dass die Fahndung 
die Kanzlei auf den Kopf stellt, muss der Zugriff auf die gesuchten Unterlagen aber ermöglicht werden. In der Praxis 
geschieht dies dadurch, dass man diese Unterlagen zusammensucht und an einem Platz ablegt, an dem die Beamten 
der Fahndung Einsicht nehmen und ggf. beschlagnahmen können. Wir haben diesem physischen Vorgang in diesem 
Skript den Arbeitstitel „Herbeischaffen“ gegeben. 
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3. Die Vorbereitung der Mitarbeiter. 
 Steuerfahndung mit und ohne Durchsuchungsbeschluss, Steuerstrafverfahren und 
 ähnliche Verfahren sind grundsätzlich Chefsache. 

a. Bei kurzer Abwesenheit des Kanzleiinhabers werden die Fahndungsbeamten gebe-
ten, sich zu gedulden, bis der Kanzleiinhaber zurück ist. Sofern möglich, ist er sofort 
fernmündlich zu verständigen. Es kann sein, dass letzteres von dem Fahndungsleiter 
nicht zugelassen wird, da hierdurch eine von der Fahndung unkontrollierte Beeinflus-
sung (durch den außer Haus befindlichen Kanzleiinhaber) ermöglicht werden könnte. 

b. Bei längerer Abwesenheit des Kanzleiinhabers oder wenn die Fahndungsbeamten 
sich nicht wie bei a. beschrieben gedulden wollen: Ein vorher bestimmter leitender 
Mitarbeiter der Kanzlei (für den auch ein Stellvertreter bestimmt ist), übernimmt die 
„Betreuung“ der Fahnder (Ansprechpartner). Der Ansprechpartner darf nicht allein 
den Fahndern gegenüber stehen. Ein weiterer Mitarbeiter kommt zu ihm und weicht 
nicht von seiner Seite, so lange die Fahnder im Hause sind. Er wird sich Notizen ma-
chen, die später zu einem Protokoll verarbeitet werden. 

c. Ruhe bewahren. Die Fahnder sind hervorragend geschult. Manche (nicht alle) versu-
chen Druck zu machen, um aufgrund der sich dadurch ergebenden Nervosität und 
Unsicherheit rasch zu ihrem (den Mitarbeitern nicht bekannten) Ziel zu kommen. 
Manche sind nur misstrauisch und wollen vermeiden, dass Beweismittel entfernt oder 
vernichtet werden. 

d. Da unsere Kanzlei sich niemals an Steuerstraftaten oder sonstigen unregulären 
Aktivitäten beteiligt, kann man selbstsicher auftreten. Wir haben nichts zu verbergen. 
Wir akzeptieren, dass Steuerfahndung leider sein muss. Wir kennen unsere Rechte 
und Pflichten und handeln danach.  

e. Es wird um die Aushändigung des Durchsuchungsbeschlusses gebeten.  
f. Es wird um Vorlage der Dienstausweise aller anwesenden Beamten gebeten. Es wer-

den die Namen, die Dienstgrade, die diensthabende Behörde und die Rollen  der er-
schienenen Beamten  notiert. 

g. Es wird gefragt, welcher der Beamten der Fahndungsleiter ist. Möglichst nur mit ihm 
werden die weiteren Maßnahmen erledigt: 

h. Mit den Fahndern wird nicht über den Mandanten gesprochen. Es werden keinerlei 
Fragen beantwortet. 
Drei Grundregeln, die in der Regel nur in Abstimmung mit dem Fahndungsleiter 
erfolgen können: 

i. Grundregel 1: Der Chef ist sofort zu informieren, ganz egal, wo er sich befindet. 
j. Grundregel 2: Die Kanzlei hat mit einem Kollegen oder Rechtsanwalt eine 

Situationsregelung besprochen. Dieser Kollege oder Rechtsanwalt ist sofort zu infor-
mieren. 

k. Grundregel 3: Es werden alle Besuchstermine von Mandanten in der Kanzlei abge-
sagt. Es muss vermieden werden, dass Mandanten, die mit der Fahndungsmaß-
nahme nichts zu tun haben, mit den Fahndungsbeamten konfrontiert werden. 

l. Die Maßnahmen  i.  j. und  k. erfolgen sofort durch den Ansprechpartner oder einen 
anderen dafür bestimmten Mitarbeiter der Kanzlei. 

m. Den Fahndern ist zu erklären, dass die Mitarbeiter der Kanzlei die Anweisung haben, 
zur Vermeidung einer Durchsuchung die geforderten Beweismittel, soweit sie sich in 
der Kanzlei befinden, herbei zu schaffen2 (nicht herauszugeben – es muss eine 
Beschlagnahme stattfinden!). 

n. Es muss unbedingt vermieden werden, dass die Fahnder die Kanzlei durchsuchen. 
Die Beweismittel werden, wenn sie gefunden sind, an einem den Fahndern zugängli-
chen Platz abgelegt, z.B. Tisch im Besprechungszimmer. 

                                                           
2 Wie Fußnote 1 
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o. Wenn die Fahnder dennoch zu einer Durchsuchung der Kanzlei schreiten, ist bei je-
dem Fahnder mindestens ein Mitarbeiter (möglichst zwei) der Kanzlei, der ihm nicht 
von den Fersen weicht – egal, was da kommen mag. Dieser Mitarbeiter notiert mög-
lichst genau, was der Fahnder durchsucht und was er für eine Beschlagnahme bereit 
legt. Die Notizen dienen als Grundlage für ein nach Beendigung der Durchsuchung 
zu erstellendes Protokoll. Daher: Alles notieren, das Gedächtnis spielt uns allen be-
sonders in Stress-Situationen machen Streich!! 
Aber Vorsicht: Die Fahndung und die Durchsuchung dürfen nicht behindert werden, 
sonst kann die Anwesenheit der Mitarbeiter ggf. unterbunden werden. 

 
Drittes Zwischenergebnis: 
Wir akzeptieren, dass Fahnder ihre Pflicht tun. Wenn der eine oder andere sich unhöflich, unnö-
tig hart, laut oder sonst ungezogen benimmt, übergehen wir das. Wir sind höflich und diszipliniert. 
Wir sind aber auch ruhig und selbstsicher, da wir – also die Kanzlei – niemals etwas Unrechtes 
tun. 
Wir können auch davon ausgehen, dass dies für unsere Mandanten zutrifft. Wir wissen es aber 
nicht. Der Zeitpunkt der Durchsuchung der Kanzlei und der Beschlagnahme von Unterlagen ist 
nicht geeignet, hierüber nachzudenken. Das kommt viel später! 
Wichtig: Wir sprechen nicht von dem und über den Mandanten! 
Weder: „Ich bin ganz sicher, der hat nichts Unrechtes getan“  
noch: „Ehrlich gesagt, ein bisserl komisch ist mir das schon immer vorgekommen“ 
oder „Bei denen ist immer alles in Ordnung, nur mit den Bewirtungsspesen haben wir 
immer wieder reklamieren müssen“ oder ... 
Nichts von alledem: Wir reden nicht von dem und über den Mandanten!!! 
 
Bitte beachten: Jeder Mitarbeiter der Kanzlei unterliegt der Verschwiegenheitsverpflich-
tung nach §§ 57, 62 StBerG, § 17 MaBV sowie § 5 BDSG und hat ein gesetzliches Zeugnis-
verweigerungsrecht (richtig Zeugnisverweigerungspflicht) nach §§ 53, 53a StPO, §§ 
102,104 AO, §§ 383, 386 ZPO, § 84 FGO. Zuwiderhandlungen können nach §§ 43, 44 BDSG, 
§§ 203, 204 StBG bestraft werden. 
Diese Verschwiegenheitsverpflichtung und das Zeugnisverweigerungsrecht (=Pflicht!) gilt 
insbesondere bei Strafverfahren gegen Mandanten – und die Steuerfahndung einschl. 
Hausdurchsuchung dient in aller Regel der Vorbereitung eines derartigen Strafverfahrens. 
 
Hinweis: Kein Mitarbeiter braucht davor Angst zu haben, wenn er von seinem Zeugnis-
verweigerungsrecht Gebrauch macht – wenn auch manche Fahndungsbeamte etwas an-
deres andeuten sollten. 
Jeder Mitarbeiter muss sich aber davor hüten, Mandantengeheimnisse unerlaubt zu of-
fenbaren!!!  
 
4. Beschlagnahme 
Wenn die Fahndung in der Kanzlei mit einem Durchsuchungsbeschluss erscheint, dann deshalb, 
weil sie nach Beweismitteln sucht. 
Dem ist ein längeres Amts internes Verfahren vorausgegangen. 
Die Fahndungsbeamten sind bestens vorbereitet, sie haben oft Monate lang ermittelt. Sie haben 
eine vorgefasste Meinung,  nach der der Mandant sich strafbar gemacht hat. Dies lassen sie sich 
meist auch anmerken. Es macht aber absolut keinen Sinn, mit den Fahndungsbeamten hierüber 
zu diskutieren. Das ist Sache des Strafverteidigers, der in solchen Fällen eingeschaltet werden 
muss. 
Nach der Lebens- und Berufserfahrung handelt es sich nicht um Bagatellen. Im Zeitpunkt der 
Durchsuchung hat der Steuerberater und vor allem seine Mitarbeiter keine Handhabe gegen das 
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Vorgehen der Fahndung. Man muss alles wohl über sich ergehen lassen. 
 
Wichtig ist aber, dass man durch sein Verhalten  
- sich selbst nicht ins Unrecht setzt 

und  
- für den Mandanten alle rechtlichen Schritte und Maßnahmen offen hält. 
 
Folgendes ist also zu beachten: 
1. Beschlagnahmefrei sind alle schriftlichen Mitteilungen zwischen Berater und Mandanten 

und die Aufzeichnungen des Beraters (§ 97 Abs. 1 und 2 StPO), kurz die Handakte3.  
Hierbei ist besonders zu beachten: Die Fahndungsbeamten möchten die Handakten sehen, 
um sich zu vergewissern, dass sich darin nur beschlagnahmefrei Unterlagen befinden. Die 
Fahndungsbeamten können diesem Wunsch mit der Durchsuchung der Kanzlei und der 
Beschlagnahme der Handakten Nachdruck verleihen.  
Beschlagnahmefrei sind die Bilanzentwürfe und Handaufzeichnungen des Beraters zu 
den Jahresabschlüssen, diese Dokumente haben den Charakter der Handakte. Nicht be-
schlagnahmefrei sind dagegen  vom Mandanten unterzeichnete und/oder festgestellte Jah-
resabschlüsse. 

2. Definition Handakte: Man hüte sich vor dem allgemeinen Sprachgebrauch. Handakte ist 
nach richtigem Verständnis die Akte, in der sich die Korrespondenz zwischen Mandanten 
und Kanzlei sowie alle internen Bearbeitungsunterlagen der Kanzlei – Notizen, Berechnun-
gen, Kopien von Literatur – befinden. Belege und Unterlagen des Mandanten – z.B. Origi-
nale der Buchführungsbelege, Gesellschaftsverträge, Mietverträge – gehören nicht in die 
Handakte. Hierauf ist zu achten und zwar nicht erst im Falle einer Durchsuchung der 
Kanzlei, sondern schon viel früher, nämlich bei der Führung der Akten. 

3. (Zur ausführlichen Definition der Handakte vgl. Seite 13). 
4. Das bedeutet: Auch die Handakte wird „herbeigeschafft4. Der Fahndungsleiter darf in 

der Handakte blättern. Er darf nichts herausnehmen, er darf nichts kopieren. Wenn er sie 
beschlagnahmen möchte, kann man darauf bestehen, dass sie versiegelt wird. Die Fahn-
dung hat Siegelmarken dabei. Es ist darauf zu achten, dass diese so angebracht werden, 
dass das versiegelte Gut nicht unter Umgehung des Siegels geöffnet werden kann. Jede 
Siegelmarke ist durch den Steuerberater oder seinen Vertreter abzuzeichnen. Bitte, notie-
ren, wie viele Siegelmarken jeweils angebracht wurden. Was dann mit der Handakte ge-
schieht, muss auf Antrag des Rechtsanwaltes des Mandanten durch den Ermittlungsrichter 
entschieden werden. Hierüber braucht man sich während der Durchsuchung nicht zu 
streiten, wenn sich die Fahndung für die Beschlagnahme der Handakte entschieden hat. 

5. Nicht beschlagnahmefreie Unterlagen werden „herbeigeschafft“5. Das wird der 
 Fahndung  auch sofort erklärt, um eine Durchsuchung der Kanzlei zu vermeiden. 
6. Die Unterlagen werden vollständig „herbeigeschafft“. Es werden keine Unterlagen 

zurück behalten, auch wenn man plötzlich meinen möchte, dass man durch die Nicht-Vor-
lage des einen oder anderen Papiers dem Mandanten nützen könnte. 
Erstens würde eine (teilweise) Zurückbehaltung als strafbare Handlung gewürdigt werden 
können: Beweisunterdrückung oder Verdeckung einer Straftat oder im schlimmsten Fall 
Beihilfe zu einer Straftat. 
Zweitens kann man niemals sicher sein, ob  die Fahndung nach der Herbeischaffung der 
Unterlagen Zweifel bekommt und dennoch zur Durchsuchung schreitet. Und wenn dann die 
zurückbehaltenen Unterlagen gefunden werden, hat man ernste Probleme. 

                                                           
3 Schwarzmayr, Verhaltenskodex des Steuerberaters beim Zugriff der Steuerfahndung, Seite 50 
4 Wie Fußnote 1 
 
5 Wie Fußnote 1 
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Drittens: Fahndungen und Durchsuchungen werden lange vorbereitet. Die Beamten wis-
sen meist sehr viel mehr als sie vorgeben. Sie sind mit einem sehr großen Grundmiss-
trauen ausgestattet. Oft fühlen sie aufgrund ihrer Berufserfahrung, wenn sie hintergangen 
werden.  
Also: Selbstbewusst, sicher und ruhig, aber ehrlich aufzutreten schafft auch in einer sol-
chen Situation Respekt und natürliche Autorität. 

7. Originale der Buchführungsbelege, Verträge des Mandanten mit Dritten (Mietverträge, 
Lieferverträge, Anstellungsverträge), Korrespondenz des Mandanten mit Dritten und alle 
anderen Unterlagen des Mandanten sind nicht beschlagnahmefrei. Wenn sie sich in der 
Kanzlei befinden, sind sie „herbei zu schaffen“. 

8. Ob die vom Berater erstellte Buchführung des Mandanten (Konten, Saldenlisten etc) be-
schlagnahmt werden kann, ist umstritten. Wir schaffen diese Unterlagen herbei. Der Streit, 
ob sie beschlagnahmefähig sind oder nicht (letzteres würde dann zu einem Verwertungs-
verbot führen), wird nicht während der Anwesenheit der Fahndung entschieden. Das gilt 
auch für den Fall, dass der Steuerberater an der Buchführung ein Zurückbehaltungsrecht 
wegen offener Honorarforderungen hat6.  

9. Oberster Grundsatz: Keine freiwillige Herausgabe von Unterlagen7. Die Unterlagen 
werden herbeigeschafft, d.h. auf den Tisch (z.B. im Besprechungszimmer) gelegt. Wenn 
die Fahndung die Unterlagen mitnehmen möchte, muss sie diese auch beschlagnahmen. 

10. Beschlagnahmeliste: 
Die Fahndung muss die Gegenstände genau aufzeichnen, die sie beschlagnahmt und mit-
nimmt.  
Wenn es gelingt, eine tragfähige Arbeitsatmosphäre zu schaffen, ist es u.U. auch erreich-
bar, die beschlagnahmten Unterlagen zumindest teilweise zu kopieren, zumindest soweit 
sie für die laufende Bearbeitung eines Mandantenauftrags benötigt werden. 
  

11. Nochmals: Es kommt vor, dass die Fahndung darauf besteht, sämtliche in der Kanzlei 
befindlichen Dokumente des Mandanten zu sehen. Hierzu gehören dann im Zweifel 
auch die Handakten. 
Wenn wir uns weigern, laufen wir Gefahr, dass eine Durchsuchung der Kanzlei vorgenom-
men wird, d.h. dass die Fahndung nach allen Unterlagen sucht. 
Die Abwägung zeigt ganz klar: Wir können uns gegen diese Vorgehensweise im Augen-
blick nicht wehren. 
Wichtig ist, die Handakte von den übrigen Unterlagen getrennt zu halten und zu verlan-
gen, dass sie versiegelt wird. Mehr können wir im Zeitpunkt der Durchsuchung nicht tun. 
Das aber müssen wir tun. Und wenn es doch zu einer Durchsuchung kommt: 
Immer zwei Mitarbeiter einer Kanzlei begleiten einen Fahndungsbeamten. Vorsicht, nicht 
zu sehr bedrängen, damit er sich nicht in seinen Ermittlungen behindert fühlt. Sonst kann er 
sich gegen die Anwesenheit verwahren. 
Wichtig:  Die Ermittlungen und der Umfang einer Durchsuchung ergeben sich aus dem 
Durchsuchungsbefehl. Dort steht, wonach gesucht werden soll und darf.  
Fahndungsbeamte neigen manchmal dazu, diesen Rahmen recht eigenwillig zu erweitern, 
das Ziel sind Zufallsfunde.  
Aufgrund der Struktur unserer Mandanten haben wir nichts zu befürchten. Aber: Wir sind 
zur Verschwiegenheit verpflichtet und es kann nicht sein, dass ein Fahndungsbeamter Un-
terlagen anderer Mandanten in Augenschein nimmt. Sollte er versehentlich derartige Un-
terlagen ansehen, ist er höflich darauf hinzuweisen, dass diese Unterlagen nicht durch  sei-

                                                           
6 Die Entscheidung, dass das Zurückbehaltungsrecht wirtschaftlich überholt ist, wenn die Buchführung 
beschlagnahmt wird, sollte wohl kein Grund sein, eine Durchsuchung der Kanzlei zu provozieren. 
7 Schwarzmayr, a.a.O. Seite 17 
8 Schwarzmayr, a.a.O. Seite 46 ff. 
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nen  Durchsuchungsbeschluss gedeckt sind. Sofern er diesen Hinweis nicht beachtet und 
weiter in den Unterlagen, die nicht von dem Durchsuchungsbeschluss berührt sind, herum-
sucht, ist sofort Protest zu erheben und darauf zu bestehen, dass dieser Protest in dem 
Protokoll der Durchsuchung festgehalten wird. 

 
Viertes Zwischenergebnis: 
Die Fahndung kommt, um Beweismittel sicher zu stellen. An dieser Tatsache können wir zu-
nächst nichts ändern. 
Unsere Gedanken richten sich auf die Zeit nach dem Weggang der Fahndung.  
Im Augenblick können wir uns, der Kanzlei und unserem Mandanten durch geschmeidiges und 
freundliches Vorgehen am meisten dienen. Streitige Auseinandersetzungen mit der Fahndung 
belasten und verschlimmern statt zu helfen. Wir lassen uns hierauf nicht ein, auch wenn wir pro-
voziert werden.  
Wir akzeptieren, dass die Fahndung leider eine sehr wichtige Rolle in unserem Besteuerungs-
verfahren inne hat. Gäbe es nicht immer wieder Verbrecher, bräuchte man auch keine Behörden, 
wie die Steuerfahndung. 
Es hilft uns auch nicht, dass wir von der Unschuld unseres Mandanten überzeugt sind. Kein 
Fahndungsbeamter wird bereit sein, sich hiervon überzeugen zu lassen. Vorsicht ist sogar ge-
boten: Je mehr Entlastungsargumente wir vorbringen, um so mehr laufen wir Gefahr, falsch ver-
standen zu werden. Wir haben zu schweigen, denn wir haben unsere Verschwiegen-
heitsverpflichtung zu beachten. 
Wir haben den betroffenen Mandanten auch nicht zu verteidigen. Die Durchsuchung ist 
hierfür nicht der richtige Anlass. Das muss (später) durch den Strafverteidiger erfolgen.  
Wir haben nur ein Ziel: In ruhiger Atmosphäre Vertrauen aufzubauen, um eine Durchsuchung der 
Kanzlei zu vermeiden. Wir tricksen nicht! Aber wir wahren unsere Rechte, wie oben beschrieben. 
 
5. Die Fahndungsbeamten sind weg 
Wir machen das Fenster auf, lassen frische Lust rein und schnaufen 5 Minuten durch. Wir beruhigen 
uns gegenseitig. Wir stacheln uns nicht gegenseitig in dem inzwischen wohl aufgestauten Ärger an.  
Und jetzt geht es an die Arbeit: 
Jeder beteiligte Kanzleimitarbeiter schreibt ein ausführliches Protokoll über die Einzelheiten. 
Wenn wenig Zeit ist, kann das auch diktiert und später geschrieben werden. 
Es kommt darauf an, dass dies zeitnah, möglichst am Tag der Durchsuchung geschieht. Der 
Chef ist Vorbild! Da sind die Erinnerungsmöglichkeiten schärfer als schon am nächsten Tag. 
Nach einigen Tagen verliert ein derartiges Protokoll an Eindeutigkeit. 
Jedes Protokoll wird unterzeichnet und handschriftlich mit Datum und Uhrzeit versehen. Es dient 
bei späteren Befassungen mit der Angelegenheit – z.B. bei einer Zeugenbefragung – als hervor-
ragende Grundlage. 
Wenn zwei Mitarbeiter einen Fahndungsbeamten gemeinsam betreut haben, erstellen sie ein 
gemeinsames Protokoll, das sie auch beide unterzeichnen. 
Wichtige Punkte im Protokoll:  
Es wurden keinerlei Unterlagen freiwillig herausgegeben. Was die Fahndung mitgenommen hat, 
hat sie beschlagnahmt. 
Es wurden keinerlei mündliche Auskünfte über die Mandanten abgegeben. 
Die von den Fahndungsbeamten gestellten Fragen werden im Protokoll möglichst genau notiert. Beson-
dere Einzelheiten werden notiert, z.B. wenn ein Fahndungsbeamter versucht hat, in Unterlagen anderer 
Mandanten Einsicht zu nehmen. Der Dialog sollte mit Rede und Gegenrede aufgeschrieben werden. 
6. Was sind gefährdete Mandanten? 
Im Grunde sind alle Mandanten gefährdet, in ein Steuerstrafverfahren verwickelt zu werden. 
Wenn die Beweisbeschaffung bei Steuerstrafverfahren nach Ansicht der Ermittler schwierig wird, 
kann es sehr schnell zu Hausdurchsuchungen kommen. Da ist es wohl allgemein üblich, dass 
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gleichzeitig Betriebs- und Privaträume durchsucht werden – oft mit übertrieben martialischem 
Aufwand.  
Es kommt auch vor, dass ein Mandant aufgrund seiner Geschäftsbeziehungen zu nicht ganz 
einwandfreien Dritten in deren Steuerstrafverfahren verwickelt wird. Auch das kann jedem passieren. 
Daraus folgt: Gefährdet sind alle Mandanten. 
 
7. Vorbereitung der Mandanten 
Die Kanzlei erstellt ein Sonderrundschreiben für alle Mandanten, aus dem sich Hinweise und 
Verhaltensvorschläge ergeben (Mustervorschlag siehe Anhang). 
Es gibt Mandantengruppen, die besonders gefährdet sein können. Hierzu zählen z.B. 
Gastronomie im weitesten Sinn. 
Bau- und Baunebengewerbe. 
Betriebe, die ausländische Arbeitskräfte beschäftigen. 
Schausteller und Zirkusleute. 
Bei diesen und anderen deshalb besonders gefährdeten Mandanten, weil eine Fahndungsmaß-
nahme durch einen Dritten ausgelöst wird, kann es erwogen werden, z.B. im Rahmen eines 
Szenarios die Risiken zu analysieren, ggf. durch Abbruch bestimmter Geschäftsbeziehungen zu 
reduzieren und durch den Kontakt zum Hausanwalt des Mandanten im Vorfeld Verhaltensmuster 
aufzubauen. 
Hier ist natürlich besondere Sorgfalt geboten, damit man als steuerlicher Berater nicht ungewollt 
in einen sehr unangenehmen „Dunstkreis“ kommt. 
Dennoch: Korrekte Mandanten sind einem für eine realitätsbezogene Beratung dankbar. 
Die Ablageorganisation beim Mandanten verdient es natürlich, einen Blick darauf zu werfen. 
Wenn sauber abgelegt wird, wenn Sachverhalte und Personen (z.B. Lieferanten) korrekt getrennt 
abgelegt werden, vermeidet man u.U. ein durch eine Durchsuchung zu befürchtendes heilloses 
Chaos. Wer sich entschließt, einzelne Mandanten in diesem Bereich prophylaktisch zu beraten, 
muss diesen Punkt bedenken. 
Eigentlich für alle Mandanten: Originale von wirklich wichtigen Unterlagen (z.B. Versicherungs-
verträge und –policen, Mietverträge, Darlehensverträge, Kraftfahrzeugbriefe, wichtige Lieferver-
träge etc.) gehören in das Bankschließfach oder an einen anderen diebstahl- und feuersicheren 
Ort. Im Betrieb werden für die tägliche Arbeit nur Kopien aufbewahrt. Das gilt auch für alle Un-
terlagen, die erforderlich sind, damit im Falle der Beschlagnahme oder einer Katastrophe (Feuer, 
Diebstahl mit Vandalismus) der Betrieb weiter geführt werden kann. 
Wenn man den Mandanten im Rahmen eines Rundschreibens hier Beratung und Unterstützung 
anbietet, mag dies nicht nur für den seltenen Fall einer Hausdurchsuchung nützlich sein. Derar-
tige Beratungen sollten aus Beweisgründen nur schriftlich erfolgen. 
Hinweis: Es ist nicht Aufgabe des steuerlichen Beraters, bei irgendwelchen dubiosen Handlun-
gen mitzuwirken oder deren Folgen abzumildern. Hilfestellung zur Vermeidung von Beeinträchti-
gungen bei Katastrophen – und eine Hausdurchsuchung aufgrund von Fremdverschulden gleicht 
einer Katastrophe – sind sicher zulässig und werden von den Mandanten auch dankbar ange-
nommen bzw. sind erwünscht. 
Fünftes Zwischenergebnis: 
Eine allgemeine Information der Mandanten zum Thema Steuerfahndung und Hausdurchsu-
chung sollte erwogen werden. Mandanten, bei denen ein erhöhtes Risiko für derartige 
Maßnahmen besteht, sollte ggf. individuell beraten werden. 
Hierbei ist besonderes Augenmerk dafür nötig, dass der steuerliche Berater seine Unabhängigkeit und 
Integrität beibehält. Dies lässt sich durch schriftliche Beratung am besten nachweisen. 
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Verhaltenskodex des steuerlichen Beraters und seiner Mitarbeiter im Steuerstrafverfahren 
und insbesondere bei Durchsuchungen der Kanzlei. 

 
1.  

Wir wissen und akzeptieren, dass Steuerfahndung und Hausdurchsuchungen leider notwendig 
sind. Wir bedauern, dass einer unserer Mandanten davon betroffen ist. Wir werden uns während 
der gesamten Maßnahme korrekt und höflich unter Wahrung unserer Standpunkte verhalten. Wir 
erwarten und erbitten Gleiches von den Beamten der Steuerfahndung. 
 

2.  
Wir bitten die Beamten der Steuerfahndung, sich auszuweisen und uns zu gestatten, dass wir 
Namen, Dienstgrade und die diensthabende Behörde aufschreiben. Der Fahndungsleiter wolle 
sich bitte als solcher zu erkennen geben. 
 

3. 
Wir bitten darum, uns den Durchsuchungsbeschluss auszuhändigen. Wir werden im Rahmen der 
unten stehenden Grundsätze dem Durchsuchungsbeschluss Folge leisten. 
 

4. 
Wenn der Inhaber der Kanzlei (ein Partner oder Geschäftsführer) nicht anwesend ist, werden wir 
diesen sofort von der Fahndungsmaßnahme unterrichten. Die Beamten der Steuerfahndung 
werden gebeten, bis zu dessen Erscheinen keine Maßnahmen zu ergreifen. 
 

5. 
Wir wahren die Interessen unserer Mandanten mit allen legalen Mitteln. 
 

6. 
Wir beachten unsere berufliche Verschwiegenheitsverpflichtung. Daher geben wir keinerlei Aus-
künfte oder Informationen über unsere Mandanten, auch nicht gegenüber den Beamten der 
Steuerfahndung. Sofern ein Mandant uns schriftlich von der Verschwiegenheitsverpflichtung ganz 
oder teilweise entbunden hat, übergeben wir die entsprechenden Unterlagen. 
 

7. 
Soweit wir von der Verschwiegenheitsverpflichtung nicht entbunden wurden, schaffen wir zur 
Vermeidung der Durchsuchung der Kanzlei alle Unterlagen des (der) betroffenen Mandanten, 
die sich aus dem Durchsuchungsbefehl ergeben, herbei. Wir verbringen diese Unterlagen an 
einen bestimmten Platz in der Kanzlei (z.B. Tisch im Besprechungszimmer). Wir werden die be-
schlagnahmefähigen Unterlagen von den beschlagnahmefreien  Handakten trennen. 
 

8. 
Im Hinblick auf unsere Verschwiegenheitsverpflichtung werden die beschlagnahmefähigen Un-
terlagen den Beamten der Steuerfahndung nicht übergeben, sondern lediglich zum Zweck der 
Beschlagnahme an die unter Tz. 7 genannte Stelle verbracht. Gegen eine Beschlagnahme 
erheben wir Widerspruch und bitten, dies im Protokoll über die Beschlagnahme festzuhalten. 
 

9. 
Bei einer eventuellen Beschlagnahme der Handakten der Kanzlei und aller anderen nicht be-
schlagnahmenfähigen Unterlagen verlangen wir zusätzlich, dass diese verpackt, mit Siegel ver-
sehen und dem Ermittlungsrichter zur Entscheidung vorgelegt werden. Ein Verantwortlicher der 
Kanzlei wird alle Siegelmarken mit seinem Handzeichen versehen. 
 

10. 
Wir ersuchen um Aushändigung des genauen und vollständigen Beschlagnahmeverzeichnisses. 

 

11. 
Dieser Verhaltenskodex wird im Organisationsordner der Kanzlei abgelegt. Eine Kopie wird den 
Beamten der Steuerfahndung bei ihrem Erscheinen vorgelegt. 
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Organisationshinweise. 
 

1.  
Nicht mehr für die laufende Bearbeitung benötigte Unterlagen müssen unverzüglich an 
die jeweiligen Mandanten zurück gegeben werden. Rückgabebelege unterzeichnen las-
sen und in der Handakte ablegen. 
 

2. 
Ablage in der Handakte: Dort dürfen nur folgende Unterlagen und Dokumente abgelegt 
werden: 
Der Steuerberatungsvertrag und alle Nachträge hierzu. 
Die Korrespondenz mit dem Mandanten über die Auftragsdurchführung und –erledigung; 
Korrespondenz zwischen dem Mandanten und der Kanzlei und mit Dritten im Rahmen 
der Beratungstätigkeit für den Mandanten – ein- und ausgehend; 
Von der Kanzlei erstellte Telefonnotizen, Aktennotizen, Handnotizen, Berechnungen 
(handschriftlich, in Excel oder mit anderen EDV-Programmen); 
Kopien von Geschäftspapieren des Mandanten, z.B. Kauf- und Kreditverträge, Mietver-
träge, Pachtverträge, Korrespondenz aus den Buchführungs- und Lohnbuchführungs-
unterlagen, insbesondere Kopien gebuchter Belege, ggf. mit handschriftlichen Notizen, 
Ergänzungen oder Bearbeitungshinweisen; 
Entwürfe von noch nicht vom Mandanten freigegebenen und gebilligten Jahresabschlüs-
sen und Steuererklärungen; 
alle sonstigen Unterlagen, die im Eigentum der Kanzlei stehen und die dem Verkehr zwi-
schen der Kanzlei und dem Mandanten dienen. 
Nicht in der Handakte dürfen abgelegt werden:  
Alle Original-Dokumente des Mandanten, wie Mietverträge, Pachtverträge, Gesell-
schaftsverträge, Buchführungsbelege, Belege des Mandanten zur Erstellung der Steuer-
erklärungen oder des Jahresabschlusses und alle anderen Dokumente, die im Eigentum 
des Mandanten stehen oder an denen ein Herausgabeanspruch des Mandanten besteht. 
Die nach diesen Anweisungen geführte Handakte unterliegt dem Beschlagnahme-
verbot nach § 97 StPO. 
 

3. 
Ablage in der Stammakte: In der Stammakte werden die Originale aller Dokumente und 
Unterlagen des Mandanten abgelegt, die eine Zeitraum unabhängige Bedeutung haben. 
Das sind Gesellschaftsverträge, Mietverträge, Pachtverträge und alle anderen derartigen 
Dokumente des Mandanten und alle Nachträge und Ergänzungen hierzu. 
Soweit zu diesen Dokumenten (Änderungs-)Entwürfe, Notizen oder Korrespondenz mit 
dem Mandanten erstellt werden, erfolgt die Ablage in der Handakte. 
Richtig wäre, Originalverträge und Originalunterlagen möglichst rasch zu kopieren und 
die Originale an den Mandanten zurück zu geben. Wenn danach verfahren wird, hat die 
häufig angetroffene „Stammakte“ den Charakter der „Handakte“ und unterliegt ebenfalls 
dem Beschlagnahmeverbot. 
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4. 
Periodisch oder sachlich abgrenzbare Dokumente und Unterlagen. 
Allen übrigen in der Kanzlei für die jeweiligen Mandanten geführten Akten haben den 
Charakter der beschlagnahmefreien Handakte, wenn sich dort keine Originaldokumente 
der Mandanten befinden. 
 

Bei „gemischter Ablage“ von beschlagnahmefreien und beschlagnahmefähigen Unterla-
gen besteht für diese Ablage (oder Teile davon) keine Beschlagnahmefreiheit. 
 

Anpassung bestehender Ablage 
Es sind im Grunde nur wenige Schritte notwendig: 
1. Nicht mehr benötigte Originalunterlagen der Mandanten zurückgeben, ggf. Kopien anfertigen. 

Vorteile: Haftung für Verlust der Original entfällt, Kopien sind beschlagnahmefrei. 
2. Soweit Originale aus irgendwelchen Gründen in der Kanzlei verbleiben müssen (z.B. 

Buchführungs- und Lohnbuchführungsbelege), sind diese getrennt von den 
beschlagnahmefreien Unterlagen aufzubewahren. 

3. Entwürfe, Notizen, (was wäre wenn) Berechnungen zu Jahresabschlüssen sind 
bleiben auch dann beschlagnahmefrei, wenn der Jahresabschluss von dem 
Mandanten gebilligt und festgestellt ist. 

 Bilanzentwürfe (z.B. EDV-Ausdrucke), die noch nicht vom Mandanten gebilligt und 
freigegeben wurden, sind beschlagnahmefrei. In diesen Arbeitsergebnissen liegt eine 
noch nicht abgeschlossene Beratung, die vom Beratungsgeheimnis umfasst und 
deswegen beschlagnahmefrei ist (LG Stuttgart vom 14.September 2006 – siehe 
Berufsrechtliches Handbuch 5.2.6, Seite 5).  

 

5. 
EDV Ablage – elektronisches Dokumentenmanagementsystem 
Der Prüfer möchte in der Handakte „blättern“, diese befindet sich aber auf dem Festplatte 
des Computers. 
Diese leider meist nicht bedachten Folge moderner Zeiten kann man z.B. dadurch be-
gegnen, dass der gesamte Schriftverkehr mit dem Mandanten chronologisch, aber ge-
trennt nach Mandanten, zusätzlich in Papierform aufbewahrt wird. Diese Sammlung von 
Dokumenten stellt die „Handakte“ dar, die man den Fahndungsbeamten vorlegen kann. 
 

Hier werden die EDV-Anbieter sich rasch um Lösungen bemühen müssen. 
 

6.  
Beschlagnahme der Kanzlei-EDV 
Immer mehr Daten werden auf EDV-Anlagen gespeichert, die Papierablage nimmt zu-
nehmend ab. Dies hat natürlich Auswirkungen auf den Umfang der Beschlagnahmemög-
lichkeiten. Es ist daher schon fast normal, dass bei Hausdurchsuchungen die EDV-Anla-
gen der Mandanten beschlagnahmt werden. Es ist durchaus vorstellbar, dass in 
Einzelfällen auch die EDV-Anlagen der Kanzleien beschlagnahmt werden. 
 

Fragen, ob das unverhältnismäßig ist, ob Beschlagnahmeverbote greifen, ob die Daten 
unbetroffener Mandanten unrechtmäßig ausgewertet werden (Zufallsfunde sind immer 
willkommen!), müssen in jedem Einzelfall rechtlich geklärt werden. 
 

Die Beschlagnahme kann wie ein Brand in der Kanzlei wirken: Es geht nichts mehr. Die 
Kanzlei steht für Tage still. Sicherheitskonzepte hiergegen gibt es, sie sind aber so gut wie 
nicht im Einsatz. COLLEGA befasst sich mit diesen Fragen im Rahmen der Datensicherheit. 
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Entwurf eines Rundschreibens an die Mandanten 
zu Fragen der Steuerfahndung und der Hausdurchsuchung  

sowie der Datensicherheit 
 

1.  
„Vorsorge ist die Mutter aller Weisheit“ 
sagt ein altes Sprichwort. Weil es immer mehr trickreiche Erfinder zur Vermeidung von Steuern gibt, wird 
der Druck des Staates zur Abwehr und Aufdeckung von Steuerhinterziehungen immer stärker. 
Ein Beispiel soll belegen, dass dies inzwischen auch Privatleute betreffen kann: Privatleute müssen 
Handwerkerrechnungen im Zusammenhang mit Maßnahmen an Haus- und Grundbesitz zwei Jahre lang 
aufbewahren. Diese zur Eindämmung von Schwarzarbeit geschaffene Regelung ist mit einem Bußgeld von 
bis zu 500,-- Euro bewehrt. 
Das bedeutet, dass im Rahmen der Bekämpfung von Schwarzarbeit und der damit verbundenen 
Steuerhinterziehung auch Privatleute mit dem Besuch der Steuerfahndung und im Extremfall einer 
Hausdurchsuchung konfrontiert werden können. 
Unternehmer kennen die Kontrollen durch Betriebsprüfungen zur Genüge. Immer dann, wenn die 
Finanzverwaltung meint, steuerliche Tatbestände mit den im normalen Verwaltungsverfahren möglichen 
Mitteln nicht restlos klären zu können, wird die Steuerfahndung eingeschaltet. Zur Sicherung von Beweisen 
werden dann rasch Hausdurchsuchungen auch bei Geschäftsfreunden, Lieferanten und Kunden des in 
Verdacht geratenen Unternehmers angeordnet. Das heißt also, dass man auch ohne eigenes Zutun in eine 
derartige Situation kommen kann. 
Daher richten wir dieses Mandantenrundschreiben an Sie. 
 

2. 
Ablage von Belegen durch Unternehmer. 
Wenn Sie von einem derartigen Besuch „beglückt“ werden, geht es fast immer nur um die Vorlage von 
Belegen und Rechnungen eines bestimmten Lieferanten oder Handwerkers – oder wenn die Maßnahme 
sich gegen Ihr Unternehmen richtet, um alle im Durchsuchungsbeschluss genannten Dokumente Ihres 
Unternehmens. 
Wenn Sie diese schnell vorlegen können, ist meist alles erledigt. Jedenfalls vermindern Sie dadurch das 
Risiko einer Durchsuchung Ihrer Räume. 
Vollständige Ablage von Belegen: Alle Rechnungen, alle Quittungen, alle Bankauszüge sollten zeitnah 
abgelegt werden. 
Getrennte Ablage nach Absendern oder Empfängern ermöglicht Ihnen den sofortigen Zugriff auf evtl. 
gesuchte Unterlagen. Häufig trifft man eine Ablageorganisation an, bei der die Belege chronologisch (z.B. 
bei den Bankauszügen) abgelegt werden. Dies erschwert den Zugriff auf alle Belege z.B. eines 
bestimmten Lieferanten (Handwerkers). 
Eine derartige Ablageorganisation hat den Nachteil, dass man länger suchen muss und erhöht das Risiko, 
dass z.B. alle Bankauszüge beschlagnahmt werden. 
 

Ablage von Belegen durch Privatpersonen. 
Sie müssen nur Rechnungen von Handwerkern im Zusammenhang mit Haus- und Grundbesitz auf die 
Dauer von 2 Jahren aufbewahren. 
Es wird empfohlen, diese Rechnungen so abzulegen, dass sie im Falle einer Nachfrage schnell gefunden 
werden, am besten, getrennt nach Jahren. 

3. 
Wichtige Dokumente kopieren. 
Die Steuerfahndung beschlagnahmt alles, was vermeintlich als Beweis für ein Ermittlungsverfahren 
geeignet erscheint.  
Hierbei wird nicht darauf Rücksicht genommen, ob Sie die Unterlagen – z.B. zur Fortführung Ihres Betriebs 
– benötigen. Es interessiert auch nicht, ob Ihnen durch das Fehlen der Unterlagen Schaden entsteht. 
Oft vergeht eine sehr lange Zeit, bis die Dokumente zurück gegeben werden. In den meisten Fällen ist 
alles umsortiert – es ist schwer, etwas wieder zu finden. Es wurde auch schon beklagt, dass nachweislich 
beschlagnahmte Unterlagen verschwunden waren. 
Unbeschadet von den rechtlichen Möglichkeiten, die Sie in solchen Fällen haben: Bei der Vorsorge geht es 
darum, dass Sie so vorbereitet sind, dass Ihnen durch derartige Maßnahmen kein Schaden entsteht. 
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Das heißt: 
Kopieren Sie alle wichtigen Dokumente und legen Sie die Kopien an einem anderen Ort ab. 
Oder Scannen Sie die Dokumente in Ihr EDV System ein, damit befinden sich dort Kopien für den Alltag 
und Sie können immer gleich weiter arbeiten (siehe aber Tz. 4). 
Was wichtige Dokumente sind, lässt sich allgemein nicht beschreiben. Sprechen Sie uns als Ihren 
Steuerberater an, wir erarbeiten gerne ein Konzept mit Ihnen. 
 

4. 
Ihre EDV-Anlage wird beschlagnahmt. 
Je nach Art des Verdachts und nach dem subjektiven Bedarf der Behörde zur Beweissicherung ist es 
durchaus möglich, dass Ihre EDV Anlage beschlagnahmt wird. Auch hier gilt: Ob Ihnen Schaden entsteht 
oder nicht, ist zweitrangig. An erster Stelle kommt die Ermittlungsbehörde, die sinnvoll oder nicht Beweise 
sichern möchte. 
Eines ist sicher: Sie bekommen Ihren Rechner nicht so zeitig zurück, dass problemlos weiter arbeiten 
können. 
Und haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, was geschieht, wenn es bei Ihnen brennt und hierbei 
die EDV zerstört wird oder wenn ein Einbrecher sie außer Betrieb setzt. 
Das heißt: 
Sie brauchen unabhängig von einer evtl. Maßnahme durch die Steuerfahndung für Ihre EDV ein 
Sicherungskonzept. Die tägliche Datensicherung reicht nicht, weil die Wiederherstellung einer laufenden 
EDV Voraussetzung dafür ist, dass die gesicherten Daten auf einem neuen Rechner genutzt werden 
können. Für die Wiederbeschaffung und -herstellung der Hardware einschließlich Installation der 
Betriebssysteme und aller Programme werden u.U. mehrere Tage benötigt. Und erst danach können die 
gesicherten Daten übernommen werden und dann der Betrieb kann wieder anlaufen. 
Abhilfe schaffen da sogenannte Image-Sicherungen. Da werden im laufenden Betrieb nicht nur die Daten, 
sondern die gesamte Installationsumgebung gesichert. Es wird behauptet, dass diese Sicherung Hardware 
unabhängig auf jeden anderen Rechner aufgespielt werden kann und damit die EDV in wenigen Stunden 
wieder wie bisher, aber auf neuer Hardware, läuft. 
Gerne beraten wir Sie als Ihr Steuerberater bzw. weisen Ihnen einen geeigneten EDV-Techniker nach.  

5. 
Die Steuerfahndung kommt. 
Es kommt nicht ein Beamter, es kommen viele, manchmal in Begleitung der Polizei. Es kann sein, dass ein 
Staatsanwalt „Ihren Besuch“ begleitet. 
 
In den meisten Fällen wird Ihnen ein Durchsuchungsbeschluss vorgelegt. 
Folgende Maßnahmen in der folgenden Reihenfolge erscheinen angebracht: 
 

1. Diskussionen mit den Beamten bringen nichts. 
2. Streit, Aufregung, physische Abwehr oder ähnliche gefühlsmäßig verständliche Reaktionen 

bringen nichts – sie schaden sogar. 
3. Bitten Sie darum, Ihren Rechtsanwalt und/oder Steuerberater anrufen zu dürfen. Meist wird dieser 

mit dem Leiter der erschienenen Beamten sprechen. Ihr Rechtsanwalt/Steuerberater wird Ihnen 
danach am Telefon erläutern, was als nächstes zu tun ist oder er wird sofort zu Ihnen kommen. 

4. Wenn Sie Ihren Rechtsanwalt/Steuerberater nicht erreichen können oder wenn es Ihnen nicht 
gestattet wird, ihn anzurufen (was sehr selten vorkommt), müssen Sie im Augenblick mit der 
Situation alleine fertig werden. 

5. Nehmen Sie sich Zeit. Eile ist schädlich. Bleiben Sie ruhig und besonnen. Bieten Sie den Beamten 
Platz an und setzen Sie sich selbst auch hin. Das strahlt Ruhe und Selbstsicherheit aus. 

6. Ziehen Sie einen Zeugen zu, der während der ganzen Maßnahme bei Ihnen bleibt. 
7. Bieten Sie den Beamten nichts an, es könnte missverstanden werden. 
8. Lesen Sie den Durchsuchungsbeschluss genau durch und prüfen Sie, ob der dort geschilderte 

Verdacht überhaupt auf Sie zutrifft. In dem Durchsuchungsbeschluss muss auch angegeben sein, 
welche Beweise gesucht und sicher gestellt werden sollen. Überlegen Sie, ob diese sich in Ihrem 
Besitz befinden. 

9. Wenn die Beamten keinen Durchsuchungsbeschluss vorlegen, sondern sich auf „Gefahr im 
Verzug“ berufen, lassen Sie sich das genau begründen. Schreiben Sie die Begründung mit. 

10. Meist ist es sinnvoll, eine Durchsuchung der Räume dadurch zu vermeiden, dass den Beamten die 
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gesuchten Dokumente zugänglich gemacht werden. Achtung: 
11. Keinesfalls sollten die gesuchten Dokumente übergeben werden. Nachdem Sie sie aufgefunden 

haben, legen Sie sie dem leitenden Beamten vor oder zeigen Sie ihm, wo die Belege sich in Ihrem 
Ablageschrank oder –Regal befinden. Sehr wichtig: Sagen Sie: „Hier sind die von Ihnen 
gesuchten Belege. Ich übergebe sie Ihnen nicht. Wenn Sie sie mitnehmen möchten, müssen Sie 
sie beschlagnahmen. Hiergegen erhebe ich Widerspruch“. Damit schützen Sie Ihre Rechte, z.B. 
wenn Unterlagen beschlagnahmt werden, die durch den Durchsuchungsbeschluss nicht gedeckt 
sind. Ob dies zutrifft, wird viel später in einem Gerichtsverfahren geklärt. Wichtig für den 
Augenblick ist: Die Unterlagen müssen beschlagnahmt werden, sie werden nicht freiwillig 
ausgehändigt. 

12. Wenn die Beamten dennoch zur Durchsuchung schreiten, möglichst jeden Beamten durch Sie 
oder einen Mitarbeiter begleiten. Beobachten und notieren Sie, was er tut, aber behindern Sie ihn 
nicht. Unverhältnismäßiges Handeln – wie Ausleeren von Schubladen, Betten aufschlitzen etc. – 
mündlich beanstanden, aber nicht behindern. Derartige Beanstandungen nach Möglichkeit im 
Beschlagnahmeprotokoll festhalten lassen. 

13. Die Beamten erstellen ein Beschlagnahmeprotokoll. Hierbei ist es wichtig, darauf zu achten, 
dass dieses vollständig ist. Achten Sie darauf, dass dort alle beschlagnahmten und 
mitgenommenen Unterlagen vollständig und richtig aufgeführt wurden. Und verlangen Sie, dass in 
dem Beschlagnahmeprotokoll festgehalten wird, dass Sie gegen den Durchsuchungsbeschluss 
und gegen die Beschlagnahme der Unterlagen Widerspruch erheben. Es muss Ihnen eine Kopie 
des Beschlagnahmeprotokolls ausgehändigt werden. 

14. Falls dies noch nicht vorher geschehen ist, beschlagnahmte Akten nummerieren und paginieren, 
um später Nachweise der Vollständigkeit zu ermöglichen. 

15. Sofern für das Tagesgeschäft wichtige Unterlagen beschlagnahmt werden sollen, bitten Sie 
darum, Fotokopien anfertigen zu dürfen. Weisen Sie darauf hin, dass Ihnen sonst u.U. ein 
Schaden entsteht. 

16. Keine Sorge: Wenn Sie sachlich, ruhig, höflich aber bestimmt die vorstehenden Wünsche 
vortragen, wird Ihnen das nicht „schaden“. Und Ihre Rechte für die Zukunft werden hierdurch 
gesichert. 

17. Machen Sie keine Angaben zur Sache. Von diesem Grundsatz sollte es keine Ausnahme 
geben. Lassen Sie sich auf keinerlei Diskussionen ein. Alles, was Sie in dieser Stress-Situation 
sagen, ist im Zweifel falsch und für das folgende Verfahren schädlich. 
Es geht in dieser Situation nicht darum, dass Sie sich verteidigen. Es geht darum, dass die 
Beamten Beweise sichern wollen. 
Wahren Sie Ihre Rechte durch die Erklärung des Widerspruchs zu Protokoll – siehe Tz. 13 – 
.  
Das reicht. Mehr ist von Schaden! 

 
6. 

Die Steuerfahndung geht. 
Wenn noch nicht geschehen, verständigen Sie Ihren Steuerberater und/oder Rechtsanwalt. 
Fertigen Sie zeitnah ein Protokoll an, in dem Sie alles festhalten, was seit dem Erscheinen der 
Fahndungsbeamten geschehen ist. Unterzeichnen Sie das Protokoll und lassen Sie es von den 
zugezogenen Zeugen unterzeichnen. Datum und Uhrzeit sollte jeder Unterzeichnende handschriftlich 
hinzufügen. Das Protokoll ist u.U. im weiteren Verfahren eine nützliche Hilfe. 
 

7. 
Mitarbeiterschulung. 
Wenn die Steuerfahndung kommt und der Chef nicht da ist, müssen die Mitarbeiter mit den Beamten fertig 
werden. Wenn der Chef da ist, braucht er einen Mitarbeiter als Zeugen und im Falle der Durchsuchung des 
Betriebs müssen alle Mitarbeiter wissen, wie sie sich verhalten sollen. 
Wir regen an, die Mitarbeiter in einer etwa einstündigen Schulung zu informieren. Wenn Sie möchten, 
übernehmen wir als Ihr Steuerberater das gerne für Sie. 
 

Ende des Entwurfs eines Mandantenrundschreibens. 
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